
 

 

 

 
Lörrach, im Oktober 2012 

 
 
Mandantenrundschreiben „Gemeinnützige Organisationen“ zum IV. Quartal 2012 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder 

geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen 

Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 

Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
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Mit freundlichen Grüßen 
WEKO 
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1. Verjährung der Bescheinigung nach § 4 Nr. 20a UStG 

Rechtlage 

Bestimmte kulturelle Einrichtungen des öffentlichen Rechts (z. B. Theater, Orchester etc.) sind 

steuerbefreit. Für andere Unternehmer, denen bescheinigt wird, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben 

wie die Einrichtungen des öffentlichen Rechts erfüllen, gilt die Steuerbefreiung ebenfalls (§ 4 Nr. 20a 

UStG). Die entsprechende Bescheinigung wird von der zuständigen Landesbehörde ausgestellt. Die 

Bescheinigung kann sowohl von den Unternehmern als auch von der Finanzverwaltung beantragt werden. 

Wird sie erteilt, ist die Steuerbefreiung zwingend. Dies ist nicht immer von Vorteil, da mit der 

Steuerbefreiung der Verlust des Vorsteuerabzuges einhergeht. Vielen Unternehmern wurde dieser 

Umstand zum Verhängnis, wenn die Finanzverwaltung erst Jahre später die Bescheinigung rückwirkend 

beantragt hatte. Die gesamte bis dahin gezogene Vorsteuer nebst Zinsen musste dann zurückgezahlt 

werden. Um dieses Problem zu mindern, wurde mit Wirkung vom 1.1.2011 die rückwirkende Erteilung der 

Bescheinigung zeitlich auf 4 Jahre begrenzt. 

Neue Verwaltungsanweisung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun zur Neuregelung Stellung bezogen. Es erläutert u. a. anhand 

eines Beispiels die Regelung der Verjährung im Hinblick auf die Erteilung bzw. Aufhebung der 

Bescheinigung nach § 4 Nr. 20a UStG. 

Konsequenz 

Das Schreiben ist von den betroffenen Unternehmern immer dann zu Rate zu ziehen, wenn die 

Bescheinigung noch nachträglich mit Rückwirkung für die Vergangenheit erteilt werden soll. Dies wird 

entweder der Fall sein, wenn der Unternehmer selbst noch die Steuerbefreiung zu seinen Gunsten geltend 

machen möchte oder wenn die Finanzverwaltung dies zu seinen Ungunsten beabsichtigt. Aufgrund der 

Komplexität der Verjährungsregelung sollten betroffene Unternehmer trotz des vorliegenden Schreibens 

diesbezüglich steuerlichen Rat einholen. Generell ist allerdings zu empfehlen, dass die Unternehmer die 

Bescheinigung schon vor Aufnahme ihrer Tätigkeit beantragen, um Rechtssicherheit zu erreichen und 

seriös kalkulieren zu können. Eines Blickes in das vorliegende Schreiben bedarf es dann nicht mehr. 

2. Lebensmittelspenden - BMF will kleinere Brötchen backen 

Einführung 

Spenden Unternehmen Waren, so unterliegen diese Sachspenden der Umsatzsteuer. Für Ärger hat diese 

Regelung nun insbesondere im Bäckereihandwerk gesorgt. Vermehrt wurden Bäcker, die übriggebliebene 

Brötchen an Tafeln spendeten, vom Fiskus zur Kasse gebeten. Hätten die Betroffenen hingegen die 

Brötchen im Müll entsorgt, wären sie der Nachzahlung entgangen. 

Neue Pressemitteilung 

Pressemitteilungen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sowie des Deutschen 

Bäckereihandwerks zur Folge will das BMF nun dafür sorgen, dass Lebensmittelspenden für Bedürftige 

zukünftig nicht mehr besteuert werden. Dies soll erreicht werden, indem Lebensmittel, deren Haltbarkeit 

abläuft, nach Ladenschluss mit 0 EUR bewertet werden. 

Zur Kenntnis 

Die Umsetzung der Nicht-Besteuerung ist erfolgt. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, auf 

Lebensmittelspenden an Tafeln oder sonstige Einrichtungen für Bedürftige keine Mehrwertsteuer zu 

erheben (Pressemitteilung der Bundesregierung vom 11.10.2012). 

3. Gewinn aus Verkauf von Karnevalsorden ist steuerpflichtig 

Kernproblem 

Eine Körperschaft ist u. a. von der Körperschaftsteuer befreit, wenn sie nach ihrer Satzung und ihrer 

tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient. Diese 

persönliche Steuerbefreiung ist allerdings sachlich ausgeschlossen, soweit ein wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb unterhalten wird. Allein die diesem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Einkünfte sind 

steuerpflichtig, soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb ist. 

Sachverhalt 

Eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) fördert das traditionelle Brauchtum einschließlich des Karnevals. Zu 

diesem Zweck vergibt die GmbH alljährlich besonders gestaltete Karnevalsorden. Dies geschieht zum Teil 

unentgeltlich, z. B. an verdiente Vereinsmitglieder oder an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft. Zum Teil werden die Orden auch verkauft. Den durch den Verkauf entstandenen Gewinn 



 

 
behandelte die GmbH bisher körperschaftsteuerfrei; das Finanzamt jedoch setzte Körperschaftsteuer fest. 

Hiergegen klagte die GmbH und verlor. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht Köln gab dem Finanzamt Recht. Dem Verkauf der Orden fehlt die mit der Verleihung 

verbundene Auszeichnung, so dass Verkauf und Verleihung der Orden nicht als einheitlicher 

"Gesamtkomplex Karnevalsorden" behandelt werden könnten. Der Ordensverkauf stellt auch keinen 

steuerfreien Zweckbetrieb dar, da die Förderung des Karnevals gerade durch die unentgeltliche Verleihung 

der Orden erreicht wird. 

Konsequenzen 

Auch die Richter in einer Karnevalshochburg wie Köln sind an Recht und Gesetz gebunden. Insoweit ist die 

Entscheidung im Ergebnis sachgerecht. 

4. Gemeinnützigkeit einer Rettungsdienst-GmbH eines Landkreises 

Kernaussage 

Nach der Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 

darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. 

Gefördert werden unter anderem Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur 

sowie der Sport. Die Gemeinnützigkeit führt zu einer Steuerbegünstigung der Körperschaft; die 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgt durch das zuständige Finanzamt. Das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg entschied hierzu nun, dass eine kommunale GmbH, die einen Rettungsdienst betreibt und 

damit hoheitliche Pflichtaufgaben wahrnimmt, gemeinnützig tätig ist. 

Sachverhalt 

Die Parteien streiten um den Gemeinnützigkeitsstatus der klagenden GmbH. Alleiniger Anteilseigner der 

GmbH ist der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes. Gesellschaftsvertraglicher Zweck der GmbH ist 

die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesrettungsdienstgesetz, insbesondere Notfallrettung, 

Krankentransport, Sofortreaktion in besonderen Notfällen und der Betrieb von Rettungswachen. Das 

beklagte Finanzamt zweifelte an der Gemeinnützigkeit der GmbH und versagte die beantragte 

Steuerbefreiung, weil die GmbH nicht freiwillig, sondern im Auftrag des eigentlich verpflichteten 

Landkreises tätig werde und daher die "Opferwilligkeit" fehle. Gegen die erlassenen Körperschaft- und 

Gewerbesteuerbescheide klagte die GmbH schließlich und gewann vor dem Finanzgericht. 

Entscheidung 

Ein Rettungsdienst, der Notfallrettung und Krankentransporte zum Gegenstand hat und Rettungswachen 

betreibt, ist auch dann gemeinnützig und somit von der Pflicht zur Steuerzahlung befreit, wenn er in der 

Rechtsform einer GmbH organisiert ist und Gesellschafter ein Landkreis ist, dem diese Aufgaben eigentlich 

obliegen. Zu den als gemeinnützig im steuerlichen Sinne anzusehenden Tätigkeiten gehört u. a. die 

Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, so dass an der Gemeinnützigkeit der Tätigkeit kein Zweifel 

besteht, so die Richter. Entscheidend sei nur, dass die Tätigkeit den Anforderungen, die an die 

Gemeinnützigkeit gestellt würden, entspreche. Denn der Nutzen für die Allgemeinheit sei durch die hier 

gewählte rechtliche Konstruktion schließlich nicht vermindert. 

Konsequenz 

Hoheitliche Aufgaben sind bereits dem Grunde nach gemeinnützig, weil sie dem Allgemeinwohl dienen. 

Einer steuerliche Privilegierung bedarf es nur deshalb nicht, weil der Staat selbst kein Steuersubjekt ist. Nur 

weil also eine zwischengeschaltete GmbH - ohne Gewinnerzielungsabsicht - eine gemeinnützige Aufgabe 

übernimmt, wird sie dadurch nicht eigennützig. Das letzte Wort hat nun der Bundesfinanzhof (BFH). Die 

Gemeinnützigkeit von Körperschaften, die kommunale Pflichtaufgaben übernehmen, ist höchstrichterlich 

noch nicht geklärt. 

5. Wer die falsche USt-IDNr. verwendet, verliert den Vorsteuerabzug 

Kernaussage 

Vielen deutschen Unternehmen, die Waren in der übrigen EU einkaufen ist nicht bekannt, dass sie ein 

erhebliches Steuerrisiko eingehen, wenn sie den Einkauf unter ihrer deutschen USt-IDNr. abwickeln, die 

Ware jedoch nicht nach Deutschland geliefert wird. 

Rechtslage 

Unternehmer, die Waren aus anderen Mitgliedstaaten der EU erwerben, müssen hierfür einen 

innergemeinschaftlichen Erwerb deklarieren. Dieser wird in dem Mitgliedstaat bewirkt, in dem die 

Beförderung bzw. Versendung endet. Verwendet der Abnehmer nicht die USt-IDNr. des Staates in dem die 

Beförderung endet, sondern die eines anderen Mitgliedstaates, so gilt der innergemeinschaftliche Erwerb 



 

 
so lange in dem Staat der verwendeten USt-IDNr. als bewirkt, bis der Abnehmer die Besteuerung im 

Mitgliedstaat des Endes der Beförderung nachweist (fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb). In diesem 

Fall wird dem Abnehmer nun, abweichend zur früheren Rechtslage, der Vorsteuerabzug versagt. 

Ursächlich hierfür ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie des 

Bundesfinanzhofs (BFH), der die deutsche Finanzverwaltung mittlerweile folgt. 

Sachverhalt 

Ein Unternehmer mit Sitz in Deutschland kauft Ware bei einem Unternehmer in Belgien ein. Der belgische 

Unternehmer liefert die Ware auf Wunsch des deutschen Unternehmers nach Österreich. Der deutsche 

Unternehmer verwendet seine deutsche USt-IDNr. Er hat in Deutschland einen innergemeinschaftlichen 

Erwerb zu versteuern; ein korrespondierender Vorsteuerabzug steht ihm nicht zu. Erst wenn der deutsche 

Unternehmer die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs in Österreich nachweist, entfällt die 

Besteuerung in Deutschland. 

Neue Verwaltungsanweisung 

Das Bayerische Landesamt für Steuern weist ausdrücklich darauf hin, dass im Falle eines fiktiven 

innergemeinschaftlichen Erwerbs weder durch einen korrespondierenden Vorsteuerabzug noch durch eine 

Steuerbefreiung eine Entlastung erreicht werden kann. 

Konsequenz 

Viele Unternehmer verwenden ihre deutsche USt-IDNr. auch dann, wenn ihnen die Ware nicht nach 

Deutschland, sondern in einen anderen EU-Mitgliedstaat geliefert wird. In der Praxis kommt dies häufig bei 

Reihengeschäften vor. Oft wird dabei sogar bewusst die deutsche USt-IDNr. verwendet, da die gesetzliche 

Regelung als Wahlrecht missverstanden wird, der Besteuerung und den damit verbundenen Kosten im EU-

Ausland zu entgehen. Dieses Verhalten wird nun, so auch die Intention des EuGH, durch Entzug des 

Vorsteuerabzuges, sanktioniert. Betroffene Unternehmen sollten diesbezüglich umgehend steuerlichen Rat 

einholen. So kann bei Reihengeschäften ggf. durch Änderung der Lieferwege bzw. -konditionen, ein 

innergemeinschaftlicher Erwerb im EU-Ausland verhindert werden. 

6. Gemeinnützigkeit eines islamischen Vereins trotz Verstoßes gegen das Grundgesetz? 

Kernproblem 

Eine gemeinnützige Organisation darf keine Bestrebungen gegen den Bestand oder die Sicherheit des 

Bundes oder die freiheitlich demokratische Grundordnung fördern. Dies ist gesetzlich vorgesehen. Ebenso 

steht es nicht im Einklang mit der Gemeinnützigkeit, wenn dem Gedanken der Völkerverständigung zuwider 

gehandelt wird. Sofern eine Körperschaft im Verfassungsschutzbericht des Bundes bzw. eines Landes als 

extremistische Organisation aufgeführt wird, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen 

für einen Gemeinnützigkeitsstaus nicht erfüllt sind. 

Sachverhalt 

Ein islamischer Verein betreibt nach seiner Satzung und nach seiner tatsächlichen Geschäftsführung die 

Förderung der Religion; er verfolgt grundsätzlich gemeinnützige Zwecke. Gleichwohl hat das Finanzamt 

dem Verein für 2008 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Begründet wird dies damit, dass er in einem 

Landesverfassungsschutzbericht wegen Einbindung in demokratiefeindliche salafistische Netzwerke 

erwähnt worden sei. 

Entscheidung 

Sowohl das Sächsische Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof (BFH) haben die Gemeinnützigkeit 

anerkannt. Dass der Verein im Rahmen seiner tatsächlichen Geschäftsführung gerade nicht gegen die 

Wertordnung des Grundgesetzes verstößt, ist vom Verein nur dann zu beweisen, wenn der 

Finanzverwaltung konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß vorliegen. Ein solcher Anhaltspunkt kann der 

angeführte Verfassungsschutzbericht sein. Eine bloße Erwähnung wie im vorliegenden Sachverhalt reicht 

indes nicht aus; vielmehr muss der betreffende Verein ausdrücklich als extremistisch eingestuft worden 

sein. 

Konsequenz 

Die Gewährung von Steuervergünstigungen ist an die Befolgung der Wertordnung des deutschen 

Grundgesetzes geknüpft. Der vorliegende Sachverhalt verdeutlicht jedoch die Schwierigkeiten der 

praktischen Handhabung. 

 


